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Freihandelsabkommen mit Überseestaaten 

(JP, CL, CA, KR, MX, SACU, SG, CO, PE, HK, CN, 
GCC, CAS, PH, EC, ID, IN) 
 

Die Anzahl der Freihandelsabkommen (FHA) mit 
Überseestaaten hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen und es werden noch weitere FHA 
hinzukommen. Bei diesen FHA gilt es zu beach-
ten, dass sie sowohl untereinander wie auch zu 
den FHA der EU keine Verbindung aufweisen. 
Deshalb ist weder die diagonale Kumulation 
noch das diagonale Weiterleiten unveränderter 
Ursprungsware mit Ursprungsnachweis (UN) 
möglich. 

Beispiel:  
Eine Schweizer Firma bezieht EU-Ursprungs-
ware mit gültigem UN aus der EU. Die Ware 
wird nach Mexiko weiter geliefert. Da das FHA 
EFTA-Mexiko nur für Ursprungswaren der EFTA 
und Mexikos gilt, kann für diese Lieferung kein 
UN ausgestellt werden. 

 

Die nachstehenden Ursprungsnachweise (Beispiele) sind deshalb nicht gültig: 
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